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Änderung der Liquiditätsverordnung  
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Wir danken Ihnen für die Zustellung der Vernehmlassungs- 
unterlagen. Gerne nehmen wir dazu Stellung. 

 
Die SP begrüsst die vorliegende Verordnungsänderung zur Umsetzung 
der neuen Liquiditätsvorschriften des Basler Ausschusses für Bankenauf-
sicht ins Schweizer Recht. Mit der neuerlichen Änderung der Liquiditäts-
verordnung (LiqV) sollen die Vorgaben zur Finanzierungsquote (Net 
Stable Funding Ratio, NSFR) ins Schweizer Recht überführt werden. Die-
se zielen darauf ab, eine langfristig stabile Finanzierung der Banken zu 
gewährleisten. Die Eckwerte der NSRF wurden 2010 vom Basler Aus-
schuss als Teil des Reformpakets Basel III und als Antwort auf die Fi-
nanzkrise von 2008/2009 festgelegt. Bei der NSFR handelt es sich dabei 
um einen internationalen Mindeststandard.  
 
Gerade vor dem Hintergrund des Liquiditätsmangels bei gewissen Ban-
ken in der jüngsten Finanzkrise ist die Einführung einer Finanzierungs-
quote sachgerecht und sinnvoll. Die alle Banken erfassende Anwendung 
dieser Messgrösse hat den Vorteil, dass ein einheitliches Monitoring der 
Finanzierungsinkongruenzen durch die FINMA ermöglicht wird. Diese 
Vergleichbarkeit aller Banken des Finanzplatzes schafft die Beurtei-
lungsgrundlage für allenfalls notwendige aufsichtsrechtliche Interven-
tionen. Mit der NSFR können strukturelle Probleme im Liquiditätsrisi-
koprofil einer Bank erfasst werden. Ziel ist es, die Widerstandskraft ei-
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ner Bank zu stärken und das Risiko künftiger Finanzierungsengpässe zu 
begrenzen. Die Finanzierungssituation einer Bank soll sich nicht derart 
verschlechtern können, dass ihr ein Liquiditätsengpass droht, was in der 
Folge nämlich zu systemweiten Anspannungen führen würde. Mit der 
NSFR soll insbesondere die übermässige Abhängigkeit von kurzfristigen, 
d.h. von Grosskunden zur Verfügung gestellten, Finanzierungsmitteln 
(Short-Term Wholesale Funding) begrenzt werden. Die NSFR schafft 
damit Anreize, illiquide Aktiva, die langfristig gehalten werden, auch 
langfristig zu finanzieren. 
 
Die SP Schweiz stimmt mit dem Bundesrat in der Feststellung überein, 
dass der volkswirtschaftliche Nutzen eines widerstandsfähigen Banken-
sektors gross ist. Die Einführung der NSFR muss in diesem Zusammen-
hang gesehen werden. Sie kann zusammen mit der Mindestliquiditäts-
quote (LCR) und den erhöhten Eigenmittelvorschriften die Wahrschein-
lichkeit von volkswirtschaftlich kostspieligen Bankenkrisen reduzieren. 
 
Wie der Bundesrat selbst festhält, sind die in der Basler Rahmenverein-
barung zur NSFR gestellten Anforderungen grundsätzlich nur für interna-
tional tätige Banken verbindlich vorgegeben. Die SP Schweiz begrüsst es 
ausdrücklich, dass der Bundesrat sie auf alle Schweizer Banken anwen-
den will. Gleichzeitig hat die SP Schweiz aber auch ein gewisses Ver-
ständnis für das Anliegen der Kantonalbanken bezüglich einer konse-
quenten Anwendung des Proportionalitätsprinzips. Die SP Schweiz regt 
deshalb an, dass die FINMA analog zur Einführung der LCR nach einer 
gewissen Zeit eine Evaluation und Anhörung der Bankenverbände über 
die Erfahrungen mit der Einführung der NSFR vornimmt. Dabei müsste 
abgeklärt werden, ob gewisse Vereinfachungen und Erleichterungen für 
kleine Banken der Kategorie 4 und 5 auch den mittelgrossen Banken der 
Kategorie 3, namentlich den Kantonalbanken, gewährt werden können. 
 
Wir danken Ihnen, geschätzte Damen und Herren, für die  
Berücksichtigung unserer Anliegen und verbleiben  

 

mit freundlichen Grüssen. 
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